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nen mehrerer feindl ich-negat iver Personen aus der Masse ab

heben, und soweit  unter Berücksicht igung al ler pol i t ischen 

und pol i t isch-operat iven Umstände sich in diesen Fäl len eine

Zuführung zur Sachverhaltsklärung als nicht zweckmäßig er- 
1

weist.

Nach einer Festnahme auf fr ischer Tat beginnt die AufklärungГ
des (mögl ieherweise/wahrscheinl ich) strafrecht l ich relevanten 

Geschehens grundsätzl ich erst mit  operat iven Sofortmaßnahmen 

und der off iz iel len strafprozessualen Tät igkeit  der Unter

suchungsorgane .  In Abhängigkeit  von der Beweislage, insbesonde

re dabei bedingt durch das unterschiedl ich ausgeprägte Infor

mationsdef iz i t  zur Persönl ichkeit  des vorläuf ig Festgenommenen 

und zu den weiteren Umständen der (mögl icherweise/wahrschein- 

l ich) vor l iegenden Straftat kann das im Rahmen eines einge

lei teten Ermit t lungsverfahrens mit  einer sofort igen Erstver

nehmung des Beschuldigten sein, oder es wird entschieden, 

strafprozessuale Prüfungshandlungen zur Klärung der Verdachts

hinweise durchzuführen.

Die Mögl ichkeit  und Notwendigkeit  der sofort igen Einlei tung 

eines Ermit t lungsverfahrens bei vor l iegendem Straftatverdacht 

sol l  mit  folgendem Beispiel  veranschaul icht werden:

Drei DDR-Bürger hatten in Berl in am Brandenburger Tor 
bei starkem Publ ikumsverkehr die Absperrung überklettert  
und waren in Richtung Staatsgrenze gerannt.  Den Aufforde
rungen zum Stehenbleiben kamen sie nicht unverzügl ich 
nach, rannten weiter in Richtung Grenzmauer und forder
ten die Angehörigen der Grenztruppen lautstark auf,  s ie 
zu erschießen. Nachdem sie etwa 80 Meter im Grenzgebiet 
vorgedrungen waren, konnten sie aufgehalten und vor
läuf ig festgenommen werden.
Im Festnahmebericht der Grenztruppen wegen versuchten 
ungesetzl ichen Grenzübertr i t ts war die Handlungsweise 
der Täter dokumentiert .  1

1 Auf das Problem vorläuf ige Festnahme bei Übernahmen aus dem 
sozial ist ischen Ausland sol l  unter Verweis auf die Ausfüh
rungen unter Punkt 2.2. dieser Arbeit  nicht eingegangen 
werden.


